



wohnungsmietvertrag
zwischen 

Name:

Wohnanschrift:

Vor- und Geburtsname der Mutter: : 

Geburtsort:




 Geburtsdatum: 

Personalausweis-Nr.:            

als Vermieter einerseits und

Name:




Wohnanschrift:


Vor- und Geburtsname der Mutter.: 


Geburtsort:




 Geburtsdatum: 


Passport-Nr.:              

als Mieter anderseits zu folgende Bedingungen:
1./ Das Eigentum des Vermieters bildet die Wohnung in 

mit eier Grundfläche von




m2.
2./ Der Vermieter vermietet und der Mieter mietet die in Punkt 1 angegebene Wohnung
a.) vom  




an auf unbefristete Dauer 

oder

b.) vom




an bis zum


 

auf befristete Dauer.

(Der Buchstabe des entsprechenden Subpunktes ist einzukreisen.)

Falls weder der Vermieter noch der Mieter 30 Tage vor Ablauf der befristeten Dauer der anderen Partei signalisiert, dass er die Wohnung räumt bzw. dass er die Wohnung braucht, wird der Mietvertrag zu einem Vertrag auf unbefristete Dauer.

Der unbefristete Vertrag kann von jeder Partei ohne Begründung mit einer Frist von 30 Tagen schriftlich gekündigt werden. Mit Ablauf der Kündigungsfrist hört ebenfalls bei Ablauf der befristeten Dauer auf. 

Bei Aufhebung des Mietvertrages ist der Mieter verpflichtet, ohne jeglichen Anspruch auf Unterbringung die Wohnung zusammen mit seinen eigenen Mobilien zu verlassen. Für seine Unterbringung hat er auf eigene Kosten selbst zu sorgen. 

3./ Die Mietgebühr beträgt






Der Mieter ist verpflichtet, die Mietgebühr mit einer Fälligkeit bis zum 5. Tag eines jeden Monats im Voraus gegen eine besondere Besichtigung oder per Postüberweisung an den Vermieter zu zahlen. 
Falls der Mieter die fällige Mietgebühr nicht termingerecht bezahlt, kann der Vermieter den Mietvertrag fristlos kündigen. In diesem Fall ist der Mieter verpflichtet, innerhalb von 24 stunden nach der Entgegennahme der Kündigung die Wohnung zusammen mit seinen Mobilien zu verlassen. Wenn er seiner Räumungspflicht nicht nachkommt, hat er für alle weiteren Tage des Dortwohnes das Doppelte des auf 1 Tag fallenden Betrages der bis zu dem Zeitpunkt geltenden Mietgebühr an den Vermieter zu zahlen.   
4./  Der Mieter ist verpflichtet, über die Mietgebühr  hinaus an den Vermieter zu zahlen:

die Kosten für 
a.) die Heizung,
b.) die Lieferung des elektrischen Stroms,
c.) die Gaslieferung,
d.) die Wasserversorgung,
e.) die Kanalisation,
f.) die Abfallabfuhr,
g.) das Telefon,
h.) das Internet und
i.) das Kabelfernsehen sowie
j.) die gemeinsamen Kosten
(Der Buchstabe des entsprechenden Subpunktes ist einzukreisen.)
Die Zahlungspflicht in Bezug auf die gier genannten Kostet tritt dann ein, wenn der Vermieter die auf seinen Namen lautenden Rechung – in Bezug  auf die gegebene Wohnung und die Mietdauer – dem Mieter vorlegt.
Im Falle des Ausbleibens der Zahlung kann der Vermieter den Mietvertrag fristlos mit den im Satz 4 und 5 des vorangehenden Punktes genannten Rechtsfolgen kündigen.  

5./  Bei Abschluss des Mietvertrages zahlt der Mieter für

  Monate als Kaution an den Vermieter. Die Kaution dient als Deckung für die unbeglichenen Mieterschulden. Der Vermieter ist verpflichtet, innerhalb von 8 Tagen nach der Entgegennahme des vollen Umfanges der sich auf der Mietdauer beziehenden Rechnung beim Mieter abzurechnen und den Betrag über den Mieterschulden an den Mieter zurückzuzahlen.
6./  Der Vermieter hat für folgende Aufgaben zu sorgen:

a.) für die Instandhaltung des Gebäudes,
b.) für den ständigen funktionsfähigen Zustand der zentralen Anlagen des Gebäudes,
c.) für die Beseitigung von im Bestand der zur gemeinsamen Nutzung dienenden Räumlichkeiten, weiterhin in den Einrichtungen dieser Räumlichkeiten entstandenen Schäden, 
d.) für die Versicherung der Wohnung.
7./  Die Mieter ist verpflichtet:

a.) die Mietgebühr vertragsgemäß zu zahlen, 

b.) die Wohnung bestimmungsgemäß und dem Vertrag entsprechend zu nutzen,

c.) einen am Gebäude oder den zentralen Einrichtungen des Gebäudes eventuell verursachten Schaden zu erstatten,

d.) einen Schaden aus einer das Maß der mit der Wohnungseinrichtungsgegenstände sowie der Möbel einhergehenden Abnutzung und Verschmutzung überschreitenden Abnutzung bzw. Verschmutzung, weiterhin aus einer eventuellen Beschädigung der Wohnung, der Wohnungseinrichtungsgegenstände, der Möbel und der in der Wohnung befindlichen sonstigen Gegenstände des Vermieters oder aus einem eventuellen Fehlen der Mobilien zu erstatten.
8./ Der Mieter darf ohne schriftliche Zustimmung des Vermieters keine andere Person in die Wohnung aufnehmen, keine Tiere halten und die Wohnung nicht in Untermiete geben. 
9./ Der Vermieter vermietet die Wohnung möbliert. Wenn in Punkt 12 das Datum der Besitzübergabe nicht besonders angegeben ist, kommt es bei der Unterzeichnung des Vertrages zu einer gemeinsamen Protokollaufnahme, wenn jedoch dort eine derartige Angabe erscheint, dann kommt es zu diesem besonderen Zeitpunkt dazu. In diesem Protokoll werden die Feststellung in Bezug auf den allgemeinen Zustand der Wohnung, weiterhin die Inventaraufnahme über die in der Wohnung zu findenden Gegenstande der Wohnungseinrichtung, Möbel und sonstigen Mobilien sowie der Umstand, welche Schlüssel der Vermieter dem Mieter übergibt, festgehalten. Beim endgültigen Verlassen der Wohnung ist der Mieter verpflichtet, gemäß den Angaben des Protokolls mit dem Vermieter abzurechnen. 
10./ Bei der Inventaraufnahme halten die Parteien auch den Stand der zur Wohnung gehörenden Zähler fest, auf dieselbe Art und Weise gehen sie auch beim Verlassen der Wohnung durch den Mieter vor. 
11./ Die Parteien halten fest, dass der Vermieter den Mieter über die Regelungen für die Nutzung der Gegenstände der Wohnungseinrichtung bzw. über die Art der Nutzung konkret informiert hat. 
12./ Sonstige Bestimmungen: 


13./ Zur Entscheidung der in die örtliche Gerichtsbefugnis gehörenden eventuellen Rechtsstreitfälle machen die Parteien die ausschließliche Zuständigkeit des Zentralen Stadtbezirksgerichts Pest /Pesti Központi Kerületi Bíróság/ aus.
14./ Für die in diesem Vertrag nicht geregelten Fragen sind die Bestimmungen des (ungarischen) Bürgerlichen Gesetzbuches bzw. des Gesetzes Nr. LXXVIII aus dem Jahre 1993 über die Miete von Wohnungen und Räumlichkeiten maßgebend. 

Der obige Mietvertrag wurde von uns durchgelesen und bestätigend unterschrieben.


Budapest,  den 
Vermieter






Mieter
Zeugen:

Name:






Name:

Adresse:  





Adresse:  
Personalusweis-Nr.:




Personalausweis-Nr.:
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